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12. fordert den Generalsekretär auf, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht
über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

13. beschließt, den Punkt „Regionale vertrauensbilden-
de Maßnahmen: Aktivitäten des Ständigen beratenden Aus-
schusses der Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in
Zentralafrika“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/79

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/390,
Ziff. 28)237.

63/79. Stipendien, Ausbildung und Beratende Dienste 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Abrüstung

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs238,

unter Hinweis auf ihren Beschluss in Ziffer 108 des
Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlung239, der ersten Sondertagung über Abrüstung, ein
Stipendienprogramm für Abrüstung einzurichten, sowie auf
ihre Beschlüsse in Anlage IV des Abschließenden Doku-
ments der zwölften Sondertagung der Generalversamm-
lung240, der zweiten Sondertagung über Abrüstung, mit denen
sie unter anderem beschloss, das Programm fortzusetzen,

feststellend, dass das Programm weiterhin maßgeblich da-
zu beiträgt, die Öffentlichkeit stärker für die Wichtigkeit und
die Vorteile der Abrüstung zu sensibilisieren und ein besseres
Verständnis für die Anliegen der internationalen Gemein-
schaft auf dem Gebiet der Abrüstung und der Sicherheit zu
wecken sowie die Kenntnisse und Qualifikationen der Stipen-

diaten zu erweitern, sodass sie wirksamer an den Abrüstungs-
bemühungen auf allen Ebenen mitwirken können,

mit Befriedigung feststellend, dass in den dreißig Jahren
seines Bestehens zahlreiche Beamte aus den Mitgliedstaaten
im Rahmen des Programms ausgebildet worden sind, von de-
nen viele in der Regierung ihres Landes in verantwortlicher
Position auf dem Gebiet der Abrüstung tätig sind,

in der Erkenntnis, dass die Mitgliedstaaten bei der Benen-
nung von Kandidaten für das Programm die Gleichstellung
der Geschlechter berücksichtigen müssen,

unter Hinweis auf die seit der siebenunddreißigsten Ta-
gung der Generalversammlung im Jahr 1982 alljährlich ver-
abschiedeten Resolutionen zu dieser Angelegenheit, nament-
lich die Resolution 50/71 A vom 12. Dezember 1995,

die Auffassung vertretend, dass die Formen der Unterstüt-
zung, die den Mitgliedstaaten, insbesondere den Entwick-
lungsländern, im Rahmen des Programms zur Verfügung ste-
hen, ihre Beamten besser in die Lage versetzen werden, den
laufenden bilateralen und multilateralen Beratungen und Ver-
handlungen über Abrüstung zu folgen,

1. bekräftigt ihre in Anhang IV des Abschließenden
Dokuments der zwölften Sondertagung der Generalver-
sammlung240 enthaltenen Beschlüsse und den von der Ver-
sammlung in ihrer Resolution 33/71 E vom 14. Dezember
1978 gebilligten Bericht des Generalsekretärs241;

2. dankt allen Mitgliedstaaten und Organisationen, die
das Programm im Laufe der Jahre konsequent unterstützt und
so zu seinem Erfolg beigetragen haben, insbesondere den Re-
gierungen Deutschlands und Japans, die den Programmteil-
nehmern fortwährend umfassende und höchst lehrreiche Stu-
dienfahrten ermöglicht haben, sowie der Regierung der
Volksrepublik China, die 2007 für die Stipendiaten eine Stu-
dienfahrt auf dem Gebiet der Abrüstung organisiert hat, und
der Regierung der Schweiz, die 2008 eine Studienfahrt orga-
nisiert hat;

3. dankt außerdem der Internationalen Atomenergie-
Organisation, der Organisation für das Verbot chemischer
Waffen, der Vorbereitungskommission für die Organisation
des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversu-
chen und dem James-Martin-Zentrum für Nichtverbreitungs-
studien des Monterey-Instituts für internationale Studien da-
für, dass sie im Rahmen ihres jeweiligen Kompetenzbereichs
konkrete Studienprogramme auf dem Gebiet der Abrüstung
organisiert und so zur Verwirklichung der Ziele des Pro-
gramms beigetragen haben;

4. spricht dem Generalsekretär ihre Anerkennung für
die Sorgfalt aus, mit der das Programm nach wie vor durch-
geführt wird;

5. ersucht den Generalsekretär, das in Genf angesiedel-
te Programm im Rahmen der vorhandenen Ressourcen auch
in Zukunft jedes Jahr durchzuführen und der Generalver-

237 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Angola, Australien, Bangladesch,
Belarus, Belgien, Benin, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bul-
garien, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokrati-
sche Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich,
Gabun, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Indi-
en, Indonesien, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Kenia, Kongo,
Kroatien, Lettland, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Litauen,
Luxemburg, Malaysia, Malta, Marokko, Mauritius, Mexiko, Montene-
gro, Myanmar, Neuseeland, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen,
Österreich, Pakistan, Palau, Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Senegal,
Serbien, Simbabwe, Slowakei, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Sudan,
Swasiland, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische Re-
publik, Uganda, Ungarn, Usbekistan, Vereinigte Republik Tansania,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zentralafrikani-
sche Republik und Zypern.
238 A/63/129.
239 Resolution S-10/2.
240 Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Session,
Annexes, Tagesordnungspunkte 9-13, Dokument A/S-12/32. 241 A/33/305.
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sammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung darüber Be-
richt zu erstatten;

6. beschließt, den Punkt „Stipendien, Ausbildung und
Beratende Dienste der Vereinten Nationen auf dem Gebiet
der Abrüstung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünf-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/80

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/390,
Ziff. 28)242.

63/80. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für 
Frieden und Abrüstung in Afrika

Die Generalversammlung,

eingedenk der Bestimmungen des Artikels 11 Absatz 1
der Charta der Vereinten Nationen, wonach eine der Aufga-
ben der Generalversammlung darin besteht, sich mit den all-
gemeinen Grundsätzen der Zusammenarbeit zur Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, einschließ-
lich der Grundsätze für die Abrüstung und die Rüstungsbe-
grenzung, zu befassen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 40/151 G vom
16. Dezember 1985, 41/60 D vom 3. Dezember 1986, 42/39 J
vom 30. November 1987 und 43/76 D vom 7. Dezember 1988
über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frie-
den und Abrüstung in Afrika sowie ihre Resolutionen 46/36 F
vom 6. Dezember 1991 und 47/52 G vom 9. Dezember 1992
über regionale Abrüstung, einschließlich vertrauensbildender
Maßnahmen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/76 E vom
16. Dezember 1993, 49/76 D vom 15. Dezember 1994,
50/71 C vom 12. Dezember 1995, 51/46 E vom 10. Dezember
1996, 52/220 vom 22. Dezember 1997, 53/78 C vom 4. De-
zember 1998, 54/55 B vom 1. Dezember 1999, 55/34 D vom
20. November 2000, 56/25 D vom 29. November 2001, 57/91
vom 22. November 2002, 58/61 vom 8. Dezember 2003,
59/101 vom 3. Dezember 2004, 60/86 vom 8. Dezember
2005, 61/93 vom 6. Dezember 2006 und 62/216 vom 22. De-
zember 2007,

im Bewusstsein der Rolle des Regionalzentrums bei der
Förderung von Maßnahmen auf regionaler Ebene zur Ver-
trauensbildung und Rüstungsbegrenzung,

unter Berücksichtigung dessen, dass zur Steigerung der
Wirksamkeit eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Re-
gionalzentrum und dem Friedens- und Sicherheitsrat der Afri-
kanischen Union, insbesondere seinen Institutionen auf dem
Gebiet des Friedens, der Abrüstung und der Sicherheit, sowie

mit den zuständigen Organen und Programmen der Vereinten
Nationen in Afrika hergestellt werden muss,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs243, in dem er erklärte, dass das Regionalzentrum bei einer
Erweiterung seiner personellen und operativen Kapazität sein
Mandat in vollem Umfang wahrnehmen und Hilfeersuchen
afrikanischer Staaten wirksamer entsprechen könnte,

höchst besorgt über den in dem Bericht des Generalsekre-
tärs enthaltenen Hinweis, dass trotz der vom Exekutivrat der
Afrikanischen Union in seinem Beschluss von Khartum im
Januar 2006 an die Mitgliedstaaten gerichteten Aufforderung,
freiwillige Beiträge an das Regionalzentrum zur Aufrechter-
haltung seiner Tätigkeit zu entrichten, keine Mittel zu diesem
Zweck eingegangen sind244,

unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution 60/86
den Generalsekretär ersuchte, im Rahmen der vorhandenen
Mittel einen Konsultationsmechanismus der interessierten
Staaten, insbesondere afrikanischer Staaten, zur Frage der
Neugliederung des Regionalzentrums einzurichten,

Kenntnis nehmend von den konkreten Empfehlungen zum
künftigen Arbeitsprogramm sowie zur Personalausstattung
und Finanzierung des Regionalzentrums, die der Konsulta-
tionsmechanismus zur Frage der Neugliederung des Regio-
nalzentrums der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüs-
tung in Afrika zum Abschluss seiner Arbeit unterbreitet hat245,

1. nimmt Kenntnis von der Umsetzung der Empfehlun-
gen des Konsultationsmechanismus zur Frage der Neugliede-
rung des Regionalzentrums der Vereinten Nationen für Frie-
den und Abrüstung in Afrika, die Betriebskosten des Zen-
trums und drei neue Stellen aus dem ordentlichen Haushalt
der Organisation zu finanzieren246;

2. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Anstren-
gungen des Regionalzentrums, seine Tätigkeit an den in den
Empfehlungen des Konsultationsmechanismus benannten
Prioritäten auszurichten;

3. begrüßt, dass das Regionalzentrum neue Initiativen
und Projekte auf dem Gebiet der Reform des Sicherheitssek-
tors und der praktischen Abrüstungsmaßnahmen unternimmt,
wie in dem Bericht des Generalsekretärs243 ausgeführt wird;

4. fordert alle Staaten sowie die internationalen staatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen und Stiftungen
nachdrücklich auf, freiwillige Beiträge zu leisten, damit die
Programme und Aktivitäten des Regionalzentrums gestärkt
werden und ihre Durchführung erleichtert wird;

5. fordert insbesondere die Mitgliedstaaten der Afrika-
nischen Union nachdrücklich auf, in Übereinstimmung mit
dem vom Exekutivrat der Afrikanischen Union im Januar

242 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Bosnien und Herzegowina und Nigeria (im Na-
men der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der
Gruppe der afrikanischen Staaten sind).

243 A/63/163.
244 Ebd., Ziff. 32.
245 Siehe A/62/167.
246 Siehe Resolution 62/216, Ziff. 4.


